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§ 30 ApoG Befugnis beim Betrieb
ärztlicher Hausapotheken

 ApoG - Apothekengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke berechtigt einen praktischen Arzt zur

Verabreichung von Arzneimitteln an die in seiner Behandlung stehenden Personen, sofern die Behandlung nicht

an einem Ort, an dem eine öffentliche Apotheke vorhanden ist, oder im Umkreis von vier Straßenkilometern,

gemessen von der Betriebsstätte einer öffentlichen Apotheke, stattfindet. Die zweitgenannte Einschränkung gilt

nicht für innerhalb dieses Umkreises rechtmäßig bestehende ärztliche Hausapotheken.

2. (1a)Abs. 1 gilt für ärztliche Hausapotheken, die gemäß § 29 Abs. 4 noch in Betrieb bleiben dürfen, mit der

Maßgabe, dass der zu ihrem Betrieb berechtigte Arzt auch zur Verabreichung von Arzneimitteln an die in seiner

Behandlung stehenden Personen berechtigt ist, wenn sich der Sitz der Hausapotheke an einem Ort befindet, an

dem eine öffentliche Apotheke vorhanden ist.

3. (2)Mit dem Arzneimittel ist dem Patienten stets das vorschriftsmäßig ausgefertigte und taxierte Rezept

auszufolgen.

4. (3)Der hausapothekenführende Arzt ist berechtigt und verpflichtet, ein Arzneimittel aus der ärztlichen

Hausapotheke zu verabfolgen, wenn es von einem anderen Arzt verordnet wurde und aus einer öffentlichen

Apotheke nicht mehr rechtzeitig beschafft werden könnte.
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